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S1E jedoch uch auiserst skeptisch gegenüber Einführung der Reformation zueinander VCI-

Jjenen, die den Weg zurück ın die Ärme der hielten un: welche Streitigkeiten VOT eın
Öömischen Kirche beschreiten wollen. Maltby weltliches der eın geistliches Gericht gehör-
arbeitet heraus, dass Macaulay die ONSTILTU- ten er Munsteraner Rechtshistoriker eier
jerung der anglikanischen VIa media als @1- (Jestmann hat sich dieser Themuatik ZUSE-
11611 Prozess begreift, der bis 1Ns 15 Jahrhun- wendet un: eın umfangreiches, quellengesät-
dert hineinreicht. S1e nımmt damıit bereits es Werk vorgelegt, das ANAT kein (‚esamt-
Argumente der Vertreter eliner „LOng Refor- bild geben will, ber auf einzelne Territorien
mation‘ VOLWCS- D)as Verdienst der Reforma- des norddeutschen Raumes Schlaglichter
t10on besteht für die Schriftstellerin VT allem wirftt Im Finzelnen handelt siıch die
darin, die „bildlastige” mittelalterliche Asthe- Fürstbistümer Munster Uunı: Osnabrück, das
tik überwunden un: die Tuür für ıne re1l- Hochstift Hildesheim, die Reichsstädte LU-
che literarische Produktivität ın der engli- beck Uunı: Hamburg, Cie Herzogtümer Meck-
schen Kirche (Hooker, Donne, Herbert etc.) lenburg un: Sachsen-Lauenburg, die raf-
geöffnet haben, ın deren Tradition S1E sich schaft 1ppe Uunı: das Herzogtum Jülich-Berg.
selhbst sieht. Cjerade ın der poetischen Ver- 2a1 ist eın Querschnitt aller möglichen
dichtung des G laubens kommt für Macaulay konfessionellen Ausprägungen e1nes Territo-
das Wesen des Anglikanismus selnem @1- T1UMS 1 Alten Reich gegeben, V  - kathaoli-
gentlichen Ausdruck. F1ıne originelle Pos1-

über Iutherische un: reformierte bis hın
schen weltlichen un: geistlichen Territorien

t10on ın der FExzentrik reichen religiösen
Tradition Englands, die ın vielen AaCcetiten ih- gemischtkonfessionellen Herrschaftsgebieten.
167 literarischen Spiegelung vorzustellen das Hıer verwelst (J)estmann auf die neuesien
Verdienst dieses Bandes ist historischen Forschungen ZUTr Konfessionali-

AÄArne DembekLudwigshafen slierung, die insbesondere für den nordwest-
deutschen Raum davon ausgehen, dass das
konfessionell einheitliche Territorium her

etfer OQestmann: Geistliche UN weitliche (re- Cie Ausnahme denn die Regel bildete.
vichte 1M Alten Reich Zuständigkeitsstrei- Ausgangspunkt des Werks sind Streitigkei-
tigkeiten un: Instanzenzüge, Ööln: Böhlau ten das zuständige Gericht, bei denen
20172 (Quellen un: Forschungen ZUTr höchs- die Zuordnung estimmter Verfahren
ten Gerichtsbarkeit 1m alten Reich 61), ZUTr geistlichen der weltlichen Gerichtsbar-
85° 5., ISBN 0/8-3-412-20565-5 keit INg. er Verfasser definiert „Zuständig-

keit“ entsprechend als Kampf das Recht
Historische Uunı: rechtshistorische HOor- Aufgrund dieser Herangehensweise liegt der

schung haben verstärkt ın den etzten Jahren Schwerpunkt des Werkes auf der Prozesspra-
herausgearbeitet, dass sich das frühneuzeitli- Y15 In den Blick geraten dabei VT allem sol-
che Heilige Römische Reich deutscher Na- che Fälle, die auf dem Wege des Rechtsmit-
t10on durch 1ne Pluralität des Rechts AULS- telzuges VT den höchsten Gerichten des Al-
zeichnete, die der zunehmenden Re- ten Reiches, dem Reichskammergericht un:
zeption des Römischen Rechts ALULS der dem Reichshofrat, anhängig gemacht WUT-
weiterhin bestehenden Vielzahl Va  - errıto- den Leider konzentriert siıch der Verfasser
rialen Rechten un: Gewohnheiten resul- VOT allem auf das Reichskammergericht, der
tierte Hınzu kamen zahlreiche Personen Reichshofrat wird 11UT Rande berücksich-
und Instıtutionen, die Recht sprachen der tigt, obwohl sicherlich interessant SC WESCH
zwischen Streitpartelen vermuittelten. SYalı der ware, die Behandlung Va  - einschlägigen
Reformation herrschte zudem konfessionelle Streitfällen kaiserlich gepragten Gericht
Pluralität, die VT allem 1m Bereich des Fhe- ın Wıen iIntensiver verfolgen. F1ne spezifi-
rechts SOWIE der sogenannten Sittenzucht sche zeitliche Eiıngrenzung wird nıicht C -
uch institutionelle Konsequenzen nach sich QOIMINECI, die Fälle umfassen die gesamte
ZO9. Fhe- und Sittenzucht galten ın protes- Dauer der Frühen Neuzeıt
tantischen Territorien als 1ne Angelegenheit In den einzelnen Kapiteln, die Sahız unier-
gemischter Zuständigkeit Va  - Kirche und schiedlichen Umfang besitzen, werden

nächst kursorisch die historischen Rahmen-weltlicher Obrigkeit (Kirchenrat/Konsisto-
rium). e ausschlieflßsliche Zuständigkeit der bedingungen abgesteckt, dann jedoch detajl-
Kirche ın eherechtlichen Fragen Wl damıit lierte Ausführungen einzelnen Prozessen
gebrochen. Nur ın katholischen Territorien VOISCHOININCN. Anhand des Fürstbistums
herrschte S1E noch fort Munster wird beispielsweise ausführlich der

In den Kontext dieser Entwicklung gehört strıttige Instanzenzug behandelt, wobei die
die rage, wIe siıch beide Traditionen des SC Konflikte das Muüunsteraner Offizialat, das
ehrten Rechts, das römische (weltliche) Uunı: ;ohl geistliches als uch weltliches Gericht
das kanonische (geistliche) Recht, nach der WAdl,;, Uunı: das Kölner Offizialat SOWIE den
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sie jedoch auch äußerst skeptisch gegenüber
jenen, die den Weg zurück in die Arme der
römischen Kirche beschreiten wollen. Maltby
arbeitet heraus, dass Macaulay die Konstitu-
ierung der anglikanischen via media als ei-
nen Prozess begreift, der bis ins 18. Jahrhun-
dert hineinreicht. Sie nimmt damit bereits
Argumente der Vertreter einer „Long Refor-
mation“ vorweg. Das Verdienst der Reforma-
tion besteht für die Schriftstellerin vor allem
darin, die „bildlastige“ mittelalterliche Ästhe-
tik überwunden und so die Tür für eine rei-
che literarische Produktivität in der engli-
schen Kirche (Hooker, Donne, Herbert etc.)
geöffnet zu haben, in deren Tradition sie sich
selbst sieht. Gerade in der poetischen Ver-
dichtung des Glaubens kommt für Macaulay
das Wesen des Anglikanismus zu seinem ei-
gentlichen Ausdruck. – Eine originelle Posi-
tion in der an Exzentrik reichen religiösen
Tradition Englands, die in vielen Facetten ih-
rer literarischen Spiegelung vorzustellen das
Verdienst dieses Bandes ist.

Ludwigshafen Arne Dembek

Peter Oestmann: Geistliche und weltliche Ge-
richte im Alten Reich. Zuständigkeitsstrei-
tigkeiten und Instanzenzüge, Köln: Böhlau
2012 (Quellen und Forschungen zur höchs-
ten Gerichtsbarkeit im alten Reich 61),
859 S., ISBN 978-3-412-20865-3.

Historische und rechtshistorische For-
schung haben verstärkt in den letzten Jahren
herausgearbeitet, dass sich das frühneuzeitli-
che Heilige Römische Reich deutscher Na-
tion durch eine Pluralität des Rechts aus-
zeichnete, die – trotz der zunehmenden Re-
zeption des Römischen Rechts – aus der
weiterhin bestehenden Vielzahl von territo-
rialen Rechten und Gewohnheiten resul-
tierte. Hinzu kamen zahlreiche Personen
und Institutionen, die Recht sprachen oder
zwischen Streitparteien vermittelten. Seit der
Reformation herrschte zudem konfessionelle
Pluralität, die vor allem im Bereich des Ehe-
rechts sowie der sogenannten Sittenzucht
auch institutionelle Konsequenzen nach sich
zog. Ehe- und Sittenzucht galten in protes-
tantischen Territorien als eine Angelegenheit
gemischter Zuständigkeit von Kirche und
weltlicher Obrigkeit (Kirchenrat/Konsisto-
rium). Die ausschließliche Zuständigkeit der
Kirche in eherechtlichen Fragen war damit
gebrochen. Nur in katholischen Territorien
herrschte sie noch fort.

In den Kontext dieser Entwicklung gehört
die Frage, wie sich beide Traditionen des ge-
lehrten Rechts, das römische (weltliche) und
das kanonische (geistliche) Recht, nach der

Einführung der Reformation zueinander ver-
hielten und welche Streitigkeiten vor ein
weltliches oder ein geistliches Gericht gehör-
ten. Der Münsteraner Rechtshistoriker Peter
Oestmann hat sich dieser Thematik zuge-
wendet und ein umfangreiches, quellengesät-
tigtes Werk vorgelegt, das zwar kein Gesamt-
bild geben will, aber auf einzelne Territorien
des norddeutschen Raumes Schlaglichter
wirft. Im Einzelnen handelt es sich um die
Fürstbistümer Münster und Osnabrück, das
Hochstift Hildesheim, die Reichsstädte Lü-
beck und Hamburg, die Herzogtümer Meck-
lenburg und Sachsen-Lauenburg, die Graf-
schaft Lippe und das Herzogtum Jülich-Berg.
Damit ist ein Querschnitt aller möglichen
konfessionellen Ausprägungen eines Territo-
riums im Alten Reich gegeben, von katholi-
schen weltlichen und geistlichen Territorien
über lutherische und reformierte bis hin zu
gemischtkonfessionellen Herrschaftsgebieten.
Hier verweist Oestmann auf die neuesten
historischen Forschungen zur Konfessionali-
sierung, die insbesondere für den nordwest-
deutschen Raum davon ausgehen, dass das
konfessionell einheitliche Territorium eher
die Ausnahme denn die Regel bildete.

Ausgangspunkt des Werks sind Streitigkei-
ten um das zuständige Gericht, bei denen es
um die Zuordnung bestimmter Verfahren
zur geistlichen oder weltlichen Gerichtsbar-
keit ging. Der Verfasser definiert „Zuständig-
keit“ entsprechend als Kampf um das Recht.
Aufgrund dieser Herangehensweise liegt der
Schwerpunkt des Werkes auf der Prozesspra-
xis. In den Blick geraten dabei vor allem sol-
che Fälle, die auf dem Wege des Rechtsmit-
telzuges vor den höchsten Gerichten des Al-
ten Reiches, dem Reichskammergericht und
dem Reichshofrat, anhängig gemacht wur-
den. Leider konzentriert sich der Verfasser
vor allem auf das Reichskammergericht, der
Reichshofrat wird nur am Rande berücksich-
tigt, obwohl es sicherlich interessant gewesen
wäre, die Behandlung von einschlägigen
Streitfällen am kaiserlich geprägten Gericht
in Wien intensiver zu verfolgen. Eine spezifi-
sche zeitliche Eingrenzung wird nicht vorge-
nommen, die Fälle umfassen die gesamte
Dauer der Frühen Neuzeit.

In den einzelnen Kapiteln, die ganz unter-
schiedlichen Umfang besitzen, werden zu-
nächst kursorisch die historischen Rahmen-
bedingungen abgesteckt, dann jedoch detail-
lierte Ausführungen zu einzelnen Prozessen
vorgenommen. Anhand des Fürstbistums
Münster wird beispielsweise ausführlich der
strittige Instanzenzug behandelt, wobei die
Konflikte das Münsteraner Offizialat, das so-
wohl geistliches als auch weltliches Gericht
war, und das Kölner Offizialat sowie den
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Apostolischen Nuntıius als Appellationsins- weltlichem un: geistlichem Gericht verlief.
tanzen ın weltlichen Zivilsachen betrafen. Nichtsdestotrotz versucht sich daran, einıgeAhnliche Probleme stellten sich uch für die übergeordnete Ergebnisse formulieren, Cie
geistlichen Fürstbistümer Hildesheim Uunı: sich ın erster Lınıe auf Cie anwaltliche ATgu-

mentatıiıon ın katholischen Territorien bezie-eingeschränkt für Osnabrück, bei denen der
weltliche Landesherr zugleich Bischof un: hen So Wal dort das Arsenal der ZUTr Verfü-
Gerichtsherr der erstinstanzlichen OMffizial- SU1NS stehenden Rechtsstandpunkte begrenzt.
atsgerichtsbarkeit WAl. IDE1 weltliche treıt1g- Vor lem die Berufung auf das privilegium
keiten VT kirchlichen Gerichten au;  en fori, das Gerichtsstandsprivileg der Geistli-
werden konnten, bestand hier Immer die (Je- chen, spielte dabei 1ne gewichtige Rolle un:
fahr, dass 1m Zuge Va  — Appellationen die wurde ın allen geschilderten Fällen als Verte1-
Auseinandersetzungen landestremde (Je- digungsmittel eingesetzt, blieb ber letztlich
richte gerleten, W Va  - den Territorialherrn wirkungslos. UÜberraschend ist sicherlich der
als ASSIVE Eingriffe ın ihre hoheitlichen Befund, dass ın einıgen katholischen Territo-
Rechte empfunden wurde. Insofern besaflßen men Einigkeit darüber herrschte, dass eın Of-
solche Fragen der Zuständigkeit politische fi7jalat eın Sallz reguläres Zivilgericht dar-
Bedeutung Uunı: konnten erhebliches KON- stellt_ ONSeNS bestand ın diesen Fällen uch
fliktpotential entfalten. darüber, dass weltliche Angelegenheiten, uch

WEI111 S1E VOT kirchlichen Gerichten verhandeltIn protestantischen Territorien gestaltete
sich die Situation dagegen anders, da hier wurden, keinestfalls auf dem Wege der Appel-
keine geistliche Gerichtsbarkeit mehr WIE ın lation der e1Nes Rekurses VOT den Apostoli-
den katholischen Territorien exıstijerte un: schen Nuntius der Cdie ota Romana SC
der Weg der Appellation aufßerhalb des Ur1S- bracht werden sollten. Päpstliche Eingriffe ın
diktionsberzirks des Landesherrn (mit Äus- die Zivilgerichtsbarkeit wurden V  - den Tler-
nahme V  - Mecklenburg) quası]ı abgeschnitten ritorialherren, ber uch V  - den höchsten
Wal. FSs ist ALULS kirchengeschichtlicher Sicht Gerichten des Alten Reiches nıicht mehr ak-
V  - zentraler Bedeutung, dass 11UT wenı1ge zeptiert. uch rechtswidrige Eingriffe der
Appellationen V  - den KOnsıstorien bzw. KIT- geistlichen Gerichte ın den weltlichen Bereich
chenräten Cie höchsten Gerichte gab un: sollten mit Hilfe der höchsten Gerichte abge-
dann ın der Regel der Weg der Nichtigkeits- wehrt werden, wobei 111A211 fast Immer e1ınen
klage eingeschlagen werden mMusste, weil sol- Mandatsprozess, 1nNne AÄArt einstweilige Verfü-
che Appellationen cchr umstrıtten un: SU18, anstrengte un: dadurch relativ schnell
Cie protestantischen Landesherren alles daran Rechtsschutz erzielen konnte. e Landesher-

1611 bedienten sich dabei e1nNes äahnlichen Är-setizten, Cie Zuständigkeit der höchsten (J1e-
richte ın kirchenrechtlichen Angelegenheiten gumentationsarsenals, das siıch ALULS der

bestreiten. Besonders interessant sind ın Reichsverfassung, dem Lehnsrecht un: dem
diesem Zusammenhang Fälle, Cie das FEFhe- frühneuzeitlichen Normenkatalog spelste. Auf
recht betrafen. Hıer bieten Cie Reichskam- der anderen e1te Wal prozessual cchr el
mergerichtsakten vertiefte Finblicke ın Cie schwieriger und langwieriger, WEI111 Cie ge1st-
Krısen des frühneuzeitlichen Ehelebens, Cdie lichen Gerichte über Cie überhandnehmende
V  - e1Inem Scheidungsprozess, nicht eingehal- weltliche Gerichtsbarkeit Klage ührten.
enen Eheversprechen, Feststellung der alter- In protestantischen Territorien stellte sich
schaft Uunı: Klage auf Unterhaltszahlungen bis die Problematik dagegen anders dar, da Cie
hın e1ner Zwangsverheiratung als CGrund KOnNnsıstorıen auf die Territorien begrenzt blie-
für 1ne Nichtigkeitsklage reichen. ben un: damıit Cie Landesherrschaft sTul7tfen.
e auf den ersten Blick trockene urıst1- Angesichts dieser Feststellung ist der ab-

sche Materı1e der Zuständigkeitsstreitigkeiten schliefßsende Befund interessant, dass siıch die
1e konfessionellen Unterschiede nicht ın dergewıinnt durch die Quellennähe un:

dichte Beschreibung der Fälle, durch Cie nicht anwaltlichen Argumentatıion niederschlugen.
11UT Finblicke ın Cdie juristische Rhetorik un: Wıe bei anderen Untersuchungen der höchs-
das Argumentieren VT Gericht gegeben WECI - ten Gerichtsbarkeit wird uch bei est-
den, sondern uch die Vielfalt der Problemila- 1111 Analyse deutlich, dass VT Gericht
SCII ın Fragen der Zuständigkeit über die kon- miıt reıin rechtlichen Gesichtspunkten AI U-
tessionellen TrTeNzen hinweg deutlich WIrd. mentıjert wurde un: selhbst die herangezoge-

Cjerade diese Vielfalt ist dann auch, Cdie 11611 Autorıitäten nıicht nach Konfession ALLS-
den Verfasser der Auffassung gelangen gewählt wurden.
lässt, dass eın CGesamtbild ın Fragen Va  - 7u- Insgesamt handelt siıch eın Grundla-
ständigkeitskonflikten nicht möglich SE1. FSs genwerk ZUTr juristisch zentralen Tage der
bleibe (Jestmann letztlich ungeklärt, umstrıittenen Zuständigkeit Va  - weltlichen
welche Sachen weltlich un: welche Sachen Uunı: geistlichen Gerichten ın der Frühen
geistlich WalCIl un: Cdie (ırenze zwischen euzelılt, das Va  - den Prozessakten ausgeht,
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Apostolischen Nuntius als Appellationsins-
tanzen in weltlichen Zivilsachen betrafen.
Ähnliche Probleme stellten sich auch für die
geistlichen Fürstbistümer Hildesheim und
eingeschränkt für Osnabrück, bei denen der
weltliche Landesherr zugleich Bischof und
Gerichtsherr der erstinstanzlichen Offizial-
atsgerichtsbarkeit war. Da weltliche Streitig-
keiten vor kirchlichen Gerichten ausgetragen
werden konnten, bestand hier immer die Ge-
fahr, dass im Zuge von Appellationen die
Auseinandersetzungen an landesfremde Ge-
richte gerieten, was von den Territorialherrn
als massive Eingriffe in ihre hoheitlichen
Rechte empfunden wurde. Insofern besaßen
solche Fragen der Zuständigkeit politische
Bedeutung und konnten erhebliches Kon-
fliktpotential entfalten.

In protestantischen Territorien gestaltete
sich die Situation dagegen anders, da hier
keine geistliche Gerichtsbarkeit mehr wie in
den katholischen Territorien existierte und
der Weg der Appellation außerhalb des Juris-
diktionsbezirks des Landesherrn (mit Aus-
nahme von Mecklenburg) quasi abgeschnitten
war. Es ist aus kirchengeschichtlicher Sicht
von zentraler Bedeutung, dass es nur wenige
Appellationen von den Konsistorien bzw. Kir-
chenräten an die höchsten Gerichte gab und
dann in der Regel der Weg der Nichtigkeits-
klage eingeschlagen werden musste, weil sol-
che Appellationen sehr umstritten waren und
die protestantischen Landesherren alles daran
setzten, die Zuständigkeit der höchsten Ge-
richte in kirchenrechtlichen Angelegenheiten
zu bestreiten. Besonders interessant sind in
diesem Zusammenhang Fälle, die das Ehe-
recht betrafen. Hier bieten die Reichskam-
mergerichtsakten vertiefte Einblicke in die
Krisen des frühneuzeitlichen Ehelebens, die
von einem Scheidungsprozess, nicht eingehal-
tenen Eheversprechen, Feststellung der Vater-
schaft und Klage auf Unterhaltszahlungen bis
hin zu einer Zwangsverheiratung als Grund
für eine Nichtigkeitsklage reichen.

Die auf den ersten Blick trockene juristi-
sche Materie der Zuständigkeitsstreitigkeiten
gewinnt durch die Quellennähe und die
dichte Beschreibung der Fälle, durch die nicht
nur Einblicke in die juristische Rhetorik und
das Argumentieren vor Gericht gegeben wer-
den, sondern auch die Vielfalt der Problemla-
gen in Fragen der Zuständigkeit über die kon-
fessionellen Grenzen hinweg deutlich wird.

Gerade diese Vielfalt ist es dann auch, die
den Verfasser zu der Auffassung gelangen
lässt, dass ein Gesamtbild in Fragen von Zu-
ständigkeitskonflikten nicht möglich sei. Es
bleibe – so Oestmann – letztlich ungeklärt,
welche Sachen weltlich und welche Sachen
geistlich waren und wo die Grenze zwischen
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weltlichem und geistlichem Gericht verlief.
Nichtsdestotrotz versucht er sich daran, einige
übergeordnete Ergebnisse zu formulieren, die
sich in erster Linie auf die anwaltliche Argu-
mentation in katholischen Territorien bezie-
hen. So war dort das Arsenal der zur Verfü-
gung stehenden Rechtsstandpunkte begrenzt.
Vor allem die Berufung auf das privilegium
fori, das Gerichtsstandsprivileg der Geistli-
chen, spielte dabei eine gewichtige Rolle und
wurde in allen geschilderten Fällen als Vertei-
digungsmittel eingesetzt, blieb aber letztlich
wirkungslos. Überraschend ist sicherlich der
Befund, dass in einigen katholischen Territo-
rien Einigkeit darüber herrschte, dass ein Of-
fizialat ein ganz reguläres Zivilgericht dar-
stellt. Konsens bestand in diesen Fällen auch
darüber, dass weltliche Angelegenheiten, auch
wenn sie vor kirchlichen Gerichten verhandelt
wurden, keinesfalls auf dem Wege der Appel-
lation oder eines Rekurses vor den Apostoli-
schen Nuntius oder die Rota Romana ge-
bracht werden sollten. Päpstliche Eingriffe in
die Zivilgerichtsbarkeit wurden von den Ter-
ritorialherren, aber auch von den höchsten
Gerichten des Alten Reiches nicht mehr ak-
zeptiert. Auch rechtswidrige Eingriffe der
geistlichen Gerichte in den weltlichen Bereich
sollten mit Hilfe der höchsten Gerichte abge-
wehrt werden, wobei man fast immer einen
Mandatsprozess, eine Art einstweilige Verfü-
gung, anstrengte und dadurch relativ schnell
Rechtsschutz erzielen konnte. Die Landesher-
ren bedienten sich dabei eines ähnlichen Ar-
gumentationsarsenals, das sich aus der
Reichsverfassung, dem Lehnsrecht und dem
frühneuzeitlichen Normenkatalog speiste. Auf
der anderen Seite war es prozessual sehr viel
schwieriger und langwieriger, wenn die geist-
lichen Gerichte über die überhandnehmende
weltliche Gerichtsbarkeit Klage führten.

In protestantischen Territorien stellte sich
die Problematik dagegen anders dar, da die
Konsistorien auf die Territorien begrenzt blie-
ben und damit die Landesherrschaft stützten.

Angesichts dieser Feststellung ist der ab-
schließende Befund interessant, dass sich die
konfessionellen Unterschiede nicht in der
anwaltlichen Argumentation niederschlugen.
Wie bei anderen Untersuchungen der höchs-
ten Gerichtsbarkeit wird auch bei Oest-
manns Analyse deutlich, dass vor Gericht
mit rein rechtlichen Gesichtspunkten argu-
mentiert wurde und selbst die herangezoge-
nen Autoritäten nicht nach Konfession aus-
gewählt wurden.

Insgesamt handelt es sich um ein Grundla-
genwerk zur juristisch zentralen Frage der
umstrittenen Zuständigkeit von weltlichen
und geistlichen Gerichten in der Frühen
Neuzeit, das von den Prozessakten ausgeht,
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1ne Reihe spannender Finzelfälle ALULS Tlerr1- In der chronologischen Durcharbeitung des
torıen miıt jeweils anderen konfessionellen Materijals verfolgt Schima systematische (J1e-
Gemengelagen schildert un: VT allem VT sichtspunkte, Cie einleitend S 6-13) dar-
dem Hintergrund der territorjal csehr unfier- legt. IDE1 1nNe explizite Nachfolgedesignation
schiedlichen Gerichtsverfassungen eın TEe1- her selten vermuten lst, geht Cie
([es Panorama der Rechtsvielfalt 1m Alten Tage der Nachfolgeempfehlungen, Hra-
Reich ausbreitet. SCH der Erhebung römischer Bischöfe, ber

Osnabrück Siegrid Westphal uch Cie Wahlvorschriften, Cie persönli-
hen Situationen un: Cie jeweiligen et7-
werke. ] es führt Fragen der Karrlıeremus-

Stefan Schima, apsttum und Nachfolgebeein- ter, Ausschlusskriterien möglicher Nachfol-
flussung. Von den Anfängen bis ZUTr apst- SCcI bis hın Rücktritten un: anderen ÄS-
wahlordnung V  - 1179, Freistadt: PIlöchl pekten. Blickt 111A211 auf ein1ge CGrundtenden-
011 (Kirche un: Recht 26), 466 5., ISBN der durchschrittenen Zzwoölf Jahrhunderte,
0/85-3-9014/9-/2 scheint gerade ın den Anfangszeiten des

Papsttums (soweit das Cdie Quellen erkennen
Als 1m Jahr 1155 eın englischer Mönch ın lassen) Cie Wahl entscheidender als Cie famıli-

Rom schrieb, dass 1114A11 1U  - den Kardinalbi- hıre Herkunft SC WESCH sSe1n. Allerdings
schof V  - stla, Theobald, ohl nıicht nach stellte sich Cdie Designationsfrage schon Be-
England als Legaten entsenden werde, fügte gnn der Papstgeschichte. Laut dem apokry-

die Bemerkung hinzu, dass der tuelle phen Clemensbrief Jakobus soll Petrus SE1-
aps (Clemens III.) durch eın Magenleiden 11C11 Nachfolger Clemens (88-97) designiert
geplagt E1 und 1114A11 siıch für selnen Tod haben. /7war Wal diesem ext 1nNne gewlsse
Theobald als Nachfolger vorstellen könne. Nachwirkung beschieden, ber YST 1m We1-
So eindeutige Quellen (vgl. 401) findet ten V  - Schima präsentierten Zeitabschnitt
1114A11 selten für eın Thema, das Stefan Schima indet sich der einz1ge eindeutige Beleg e1ner
umfassend behandelt I3E Wiıener rechtswis- erfolgreichen Papstdesignation, als Felix
senschaftliche Habilitationsschrift, die 1m (  —5 den anschließsenden aps BOon1-
Wıntersemester 2003/2004 ANSCHOILLIMN fa7 I1 (  —5 sSe1nem Nachfolger be-
wurde, widmet sich e1nem Thema, das 1m t1mmte Fragen des Designationsrechtes hat-
Grenzbereich Va  - Ere1gn1S- un: Verfas- ten kurz bei e1ner römischen Synode
sungsgeschichte angesiedelt ist I e themati- 499 1ne Rolle gespielt. Jedenfalls wurden dort
sche Fragestellung weckt Assp7z1atıonen ın Fragen erortert, W geschehen habe, WEI111

ezug auf das Kardinalskollegium, dessen eın verstorbener aps das ihm zustehende
Zusammensetzung Ja ce1t dem 11 Jahrhun- Designationsrecht e1Nes schnellen
dert über die Wahl e1nes jeweils künftigen Todes nıicht mehr habe ausüben können. SO-
Papstes entschied. Insofern wurde die The- che NnOormatıve Diskussionen begegen uch ın
matik 11U1 selten der Rande für den Synodalverhandlungen un: ın den kanonisti-
Zeitraum ın den Blick S  3801  } den schen Diskussionen des un: 15 Jahrhun-
Schima zentral behandelt, näamlich die Zeit derts Gleichzeitig wird Beispiel Felix
V ersten bis 7zu zwölften Jahrhundert. ber uch deutlich, WIE sehr die Durchsetzung
Mıt dem atlum 1179 den Schluss- e1ner Designation 1nNe Machtfrage zwischen
punkt un: evozıjert damıit die Bestimmungen dem jeweils amtierenden 'aps un: den Inte-

1655611 des römischen Klerus bedeutete. In derdes dritten Laterankonzils ZUTr Papstwahl, die
1ne Zweidrtittelmehrheit des Wahlgremiums Folgezeit WalCIl keine eindeutigen Designat10-
vorschrieben. 11C11 mehr nachweisbar, obwohl Cie Bemuühun-

I3E voluminöse Studie gliedert siıch ın acht SCH Stefans 11., selnen Bruder Paul SE1-
grofse Abschnitte, zunächst Va  - den Anfän- 1I1C11 Nachfolger aufzubauen, ın diese ich-
SCH bis Konstantın (1) dann den rOMm1- tung welsen. uch manche festgefügte HOT-
schen Bischofsbestellungen 1m un: schungsposition wird ın rage gestellt. So
Jahrhundert (2) Z Papsttum während der kann Schima miıt der These aufräumen, dass
Herrschaft Theoderichs (3) Z Papsttum der Archidiakon 1 un: Jahrhundert
unfier dem Finfluss Va  - Byzanz (4) Uunı: Z

besessen habe
e{waAS WIE 1nNe Anwartschaft auf das Papsttum

Papsttum unfier dem FEinfluss fränkischer
Herrscher (5) FSs folgen Abschnitte ZUTr EpO- Fragen des Finflusses der weltlichen Macht
che des verstärkten Finflusses Öömischer spielen ın den folgenden Abschnitten ıne
Adelsgeschlechter Uunı: deutscher Herrscher wichtige Rolle, we:il die weltliche Macht 11 -
(6) bis hin Z Reformpapsttum un: dem 111CT wieder ın die Nachfolge eingriff. Wenn
Investiturstreit (7) Abschliefßsend geht unter diesen Voraussetzungen uch für die
die Nachfolgebeeinflussung ın der /e1it der Päpste schwerer wurde, Nachfolgeempfeh-
Schismen des Jahrhunderts (8) lungen der dl Designationen durchzufüh-
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eine Reihe spannender Einzelfälle aus Terri-
torien mit jeweils anderen konfessionellen
Gemengelagen schildert und vor allem vor
dem Hintergrund der territorial sehr unter-
schiedlichen Gerichtsverfassungen ein brei-
tes Panorama der Rechtsvielfalt im Alten
Reich ausbreitet.

Osnabrück Siegrid Westphal

Stefan Schima, Papsttum und Nachfolgebeein-
flussung. Von den Anfängen bis zur Papst-
wahlordnung von 1179, Freistadt: Plöchl
2011 (Kirche und Recht 26), 466 S., ISBN
978-3-901479-72.

Als im Jahr 1188 ein englischer Mönch in
Rom schrieb, dass man nun den Kardinalbi-
schof von Ostia, Theobald, wohl nicht nach
England als Legaten entsenden werde, fügte
er die Bemerkung hinzu, dass der aktuelle
Papst (Clemens III.) durch ein Magenleiden
geplagt sei und man sich für seinen Tod
Theobald als Nachfolger vorstellen könne.
So eindeutige Quellen (vgl. S. 401) findet
man selten für ein Thema, das Stefan Schima
umfassend behandelt. Die Wiener rechtswis-
senschaftliche Habilitationsschrift, die im
Wintersemester 2003/2004 angenommen
wurde, widmet sich einem Thema, das im
Grenzbereich von Ereignis- und Verfas-
sungsgeschichte angesiedelt ist. Die themati-
sche Fragestellung weckt Assoziationen in
Bezug auf das Kardinalskollegium, dessen
Zusammensetzung ja seit dem 11. Jahrhun-
dert über die Wahl eines jeweils künftigen
Papstes entschied. Insofern wurde die The-
matik nur selten oder am Rande für den
Zeitraum in den Blick genommen, den
Schima zentral behandelt, nämlich die Zeit
vom ersten bis zum zwölften Jahrhundert.
Mit dem Datum 1179 setzt er den Schluss-
punkt und evoziert damit die Bestimmungen
des dritten Laterankonzils zur Papstwahl, die
eine Zweidrittelmehrheit des Wahlgremiums
vorschrieben.

Die voluminöse Studie gliedert sich in acht
große Abschnitte, zunächst von den Anfän-
gen bis zu Konstantin (1), dann zu den römi-
schen Bischofsbestellungen im 4. und 5.
Jahrhundert (2), zum Papsttum während der
Herrschaft Theoderichs (3), zum Papsttum
unter dem Einfluss von Byzanz (4) und zum
Papsttum unter dem Einfluss fränkischer
Herrscher (5). Es folgen Abschnitte zur Epo-
che des verstärkten Einflusses römischer
Adelsgeschlechter und deutscher Herrscher
(6) bis hin zum Reformpapsttum und dem
Investiturstreit (7). Abschließend geht es um
die Nachfolgebeeinflussung in der Zeit der
Schismen des 12. Jahrhunderts (8).

In der chronologischen Durcharbeitung des
Materials verfolgt Schima systematische Ge-
sichtspunkte, die er einleitend (S. 6–13) dar-
legt. Da eine explizite Nachfolgedesignation
eher selten zu vermuten ist, geht es um die
Frage der Nachfolgeempfehlungen, um Fra-
gen der Erhebung römischer Bischöfe, aber
auch um die Wahlvorschriften, die persönli-
chen Situationen und um die jeweiligen Netz-
werke. Dies führt zu Fragen der Karrieremus-
ter, zu Ausschlusskriterien möglicher Nachfol-
ger bis hin zu Rücktritten und anderen As-
pekten. Blickt man auf einige Grundtenden-
zen der durchschrittenen zwölf Jahrhunderte,
so scheint gerade in den Anfangszeiten des
Papsttums (soweit das die Quellen erkennen
lassen) die Wahl entscheidender als die famili-
äre Herkunft gewesen zu sein. Allerdings
stellte sich die Designationsfrage schon zu Be-
ginn der Papstgeschichte. Laut dem apokry-
phen Clemensbrief an Jakobus soll Petrus sei-
nen Nachfolger Clemens I. (88–97) designiert
haben. Zwar war diesem Text eine gewisse
Nachwirkung beschieden, aber erst im zwei-
ten von Schima präsentierten Zeitabschnitt
findet sich der einzige eindeutige Beleg einer
erfolgreichen Papstdesignation, als Felix IV.
(526–530) den anschließenden Papst Boni-
faz II. (530–532) zu seinem Nachfolger be-
stimmte. Fragen des Designationsrechtes hat-
ten kurz zuvor bei einer römischen Synode
499 eine Rolle gespielt. Jedenfalls wurden dort
Fragen erörtert, was zu geschehen habe, wenn
ein verstorbener Papst das ihm zustehende
Designationsrecht wegen eines zu schnellen
Todes nicht mehr habe ausüben können. So-
che normative Diskussionen begegen auch in
Synodalverhandlungen und in den kanonisti-
schen Diskussionen des 12. und 13. Jahrhun-
derts. Gleichzeitig wird am Beispiel Felix’ IV.
aber auch deutlich, wie sehr die Durchsetzung
einer Designation eine Machtfrage zwischen
dem jeweils amtierenden Papst und den Inte-
ressen des römischen Klerus bedeutete. In der
Folgezeit waren keine eindeutigen Designatio-
nen mehr nachweisbar, obwohl die Bemühun-
gen Stefans II., seinen Bruder Paul I. zu sei-
nem Nachfolger aufzubauen, in diese Rich-
tung weisen. Auch manche festgefügte For-
schungsposition wird in Frage gestellt. So
kann Schima mit der These aufräumen, dass
der Archidiakon im 4. und 5. Jahrhundert so
etwas wie eine Anwartschaft auf das Papsttum
besessen habe.

Fragen des Einflusses der weltlichen Macht
spielen in den folgenden Abschnitten eine
wichtige Rolle, weil die weltliche Macht im-
mer wieder in die Nachfolge eingriff. Wenn
es unter diesen Voraussetzungen auch für die
Päpste schwerer wurde, Nachfolgeempfeh-
lungen oder gar Designationen durchzufüh-


